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Crusch-Cotschna
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Organ da la Crusch-Cotschna svizzra e
da la Lia svizzra dals Samaritauns.
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Rotkreuzchefarzt - Medecin en chef de la Croix-Rouge - Medico in capo della Croce-Rossa

Commission medical mixte
en Aliemagne

C'est du 11 au 25 juin 19W que la premiere
commission medicale mixle a exerce son
activite en Aliemagne, pour choisir les grands
malades et les grands blesses ä rapatrier.

Composee des medecins suisses: le colonel
Th. Brunner et le lieutenant-colonel d'Er-
lach, et du medecin allemand, le professeur
Gudzent de Berlin, cette commission a visile
pendant son sejour en Aliemagne six camps
de prisonniers de guerre, ainsi que les lazarets

de ces camps (prisonniers de guerre
francais et anglais et internes civils) et six
lazarets de l'arriere; elle a examine 313 malades.

Mission du Comit6 international de la Croix-
Rouge en Pologne. Cracovie. Visite de l'höpital
de grands blesses polonais. Le Dr Marti, d616gu£
du C. I. C. R., examine l'extension, au clou de
Steinmann, d'un fracturö de la cuisse.

Schweiz. Rotes Kreuz. -Internationales Komitee vom Roten Kreuz
Manchem Leser der Zeitungen ist es nicht recht verständlich, dass

so kurz nach der grossen Sammlung zugunsten der Wehrmänner und
des Schweiz. Roten Kreuzes ein neuer Bittbrief in die Briefkästen fällt
im Namen des Roten Kreuzes. a

Fast jedes Land der Erde hat heute seinen Rotkreuzverband für
Krankendienst. Wie das Schweiz. Rote Kreuz, sind alle diese
Landesverbände im Kriegsfall der Armee unterstellt und pflegen die
Verwundeten und Kranken im Felde, die eigenen, wie auch jene, die bei
ihr in Gefangenschaft sind.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat im Laufe seiner
bald 80jährigen Geschichte die Entstehung der Mehrzahl dieser nationalen

Rotkreuzgesellschaften angeregt.
Kein nationaler Verband darf das Rotkreuz-Zeichen führen ohne

die Zustimmung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in
Genf. Dieses von Schweizern gegründete und von der Schweiz
ausgehende Werk war der Anfang des Rotkreuzgedankens in der Welt,
international heisst es, weil seine Tätigkeit an keine Landesgrenzen
gebunden ist. Nach dem Willen aller beteiligten Staaten aber hat es in
Schweizerhänden zu bleiben. Und so komijit es, dass wir bei uns zwei
Kotkreuzinstitutionen haben, die beide schweizerisch sind: die eine

dient dem eigenen Heer, die andere dient, überschauend, wachsam,
verbindend, den Heeren aller Völker.

Schweiz. Rotes Kreuz und Internationales Komitee sind rechtlich
und wirtschaftlich von einander völlig unabhängig. Sie arbeiten
miteinander für die Idee des Werkes, und wenn eine Not von jenseits der
Grenzen ihrer Gemeinsamkeit bedarf. Doch arbeitet das Komitee mit
allen 62 Rotkreuzverbänden der andern Völker in genau derselben Art
wie mit dem Schweiz. Roten Kreuz.

In Konfliktzeiten ist eine Institution von der Unabhängigkeit des
Genfer Komitees unentbehrlich als Verbindungsglied zwischen den
durch Kampf getrennten Regierungen, Völkern und ihren Angehörigen.
Das Komitee ist der neutrale Ort für die Gefangenen, Verwundeten und
Kranken unter ihnen, heute auch vielfach der leidenden Zivilbevölkerung

in Kriegsgebieten.
Nur die Schweiz als Geburtsort des Rotkreuzwerkes kennt diese

Vielfalt von Diensten am Nächsten über die eigenen Grenzen hinaus.
Unser Land ist damit zum Ausgangspunkt einer universalen Hilfe für
alle Opfer des Krieges geworden.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz als Träger und
verantwortlicher Treuhänder dieser Idee bittet das Schweizervolk, ihm zu
helfen. Denn es bedarf der Unterstützung seiner Landsleute wie noch
nie seit seinem Bestehen.

Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf,
Postcheck I 5527.
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